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Auf einen Blick

	› Sonderwirtschaftszonen (SWZ) können in Deutschland als zeitlich und räumlich begrenzte 
Reformräume eingesetzt werden, um Investitionen zu mobilisieren und staatliche 
Verfahren spürbar zu beschleunigen – ohne den gesamten Rechtsrahmen auf ein-
mal umbauen zu müssen. Ihr größter Nutzen liegt in gebündelten, kontrollierten Pilot-
lösungen, die sich nach Evaluation in den Regelbetrieb überführen lassen.

	› Deutschland kämpft in zentralen Feldern mit Umsetzungshemmnissen: komplexe 
Zuständigkeiten, hohe Regulierungsdichte und lange Planungs‑ und Genehmigungs-
zeiten. Das trifft Transformationsregionen besonders stark: Dort ist der Druck hoch, neue 
Wertschöpfung aufzubauen – und gleichzeitig ist die Bereitschaft groß, neue Wege zu 
testen.

	› SWZ, geografisch abgegrenzte Gebiete, in denen für Unternehmen und Investoren ein 
gegenüber dem übrigen (sub‑)nationalen Wirtschaftsraum abweichender Regulierungs‑ 
und Vollzugsrahmen gilt, bieten einen pragmatischen Mittelweg: Statt langwieriger 
flächendeckender Reformen können Länder und Kommunen „im Kleinen“ neue Ver-
fahren, digitale Lösungen und regulatorische Erleichterungen erproben, messbar machen 
und anschließend skalieren.

	› SWZ sind in Deutschland grundsätzlich realisierbar, aber nicht „von der Stange“. Die 
rechtliche Zulässigkeit hängt u. a. vom EU-Beihilferecht und von verfassungsrechtlichen 
Vorgaben (v. a. dem Gleichheitssatz) ab.

	› Der größte Hebel liegt in einer schnelleren und verlässlicheren Verwaltung – nicht pri-
mär in Steuerprivilegien. Für Investitionsentscheidungen sind kurze, planbare Verfahren 
(„time-to-permit“) häufig wichtiger als zusätzliche Förderung. Als befristete Piloträume 
erlauben SWZ kontrolliertes Testen, Messen und anschließendes Übertragen wirksamer 
Ansätze in den Regelbetrieb.

	› Ein Baukastenansatz ist politisch und administrativ am praktikabelsten. Bausteine 
können sein: (i) One‑Stop‑Shop (OSS) und digitale Verfahren, (ii) Reallabore/Experi-
mentierklauseln, (iii) beschleunigte Genehmigungen (insb. Wohnungsbau), (iv) flan-
kierende standortpolitische Hebel im bestehenden Rahmen (z. B. kommunale 
Gewerbesteuerhebesätze).

	› SWZ sind kein Ersatz für umfassende Strukturreformen, können aber als befristete, 
rechtssichere Reformräume einen praktischen Nutzen entfalten: Sie ermöglichen schnel-
lere Verfahren, mehr Investitionssicherheit und regulatorisches Lernen unter Real-
bedingungen – insbesondere in Transformationsregionen. Der Erfolg hängt nicht am 
Label „SWZ“, sondern an einem präzisen, vollzugsfähigen Zonen-Design mit klaren Zielen, 
begrenztem Maßnahmenbündel, rechtlicher Robustheit und konsequenter Evaluation.
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Einleitung

Deutschland steht seit Jahren im Ruf, große Refor-
men nur unter hohem Druck und mit erheblicher 
Verzögerung umzusetzen. Ob beim Ausbau erneuer-
barer Energien, bei der Digitalisierung der Ver-
waltung oder beim Strukturwandel in den Kohle-
revieren: komplexe Zuständigkeitsstrukturen, 
dichte Regulierung und lange Planungs- und 
Genehmigungsverfahren verstärken politische 
und administrative Beharrungskräfte. Der vielfach 
diagnostizierte „Reformstau“ ist dabei nicht nur ein 
Wahrnehmungsproblem, sondern schlägt sich in 
Wachstums‑, Investitions- und Innovationsschwächen 
nieder, insbesondere in ohnehin strukturschwachen 
Regionen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
räumlich und sachlich begrenzte Ausnahmeräume 
helfen könnten, dringend benötigte Reformen zu 
erproben und zu beschleunigen, ohne sofort die 
gesamte Rechtsordnung umzugestalten. SWZ – ver-
standen als geografisch abgegrenzte Gebiete mit 
einem vom übrigen Staatsgebiet abweichenden 
Regulierungsregime – werden international seit Jahr-
zehnten eingesetzt, um Investitionen anzuziehen, 
Cluster zu bilden und wirtschaftspolitische Innovatio-
nen im Kleinen zu testen. In Deutschland ist das Ins-
trument bislang nur punktuell und vor allem in Form 
zollrechtlicher Sonderstellungen oder im Gewand der 
regionalen Wirtschaftsförderung bekannt.

Die vorliegende Publikation untersucht, ob und unter 
welchen rechtlichen Bedingungen SWZ in Deutsch-
land so ausgestaltet werden könnten, dass sie als 
„Reformlabore“ dienen: als Räume, in denen Steuer-
vergünstigungen, beschleunigte Verfahren und neue 
Verwaltungsformen – etwa One‑Stop‑Shops (OSS) 
oder vollständig digitale Verwaltungsprozesse – 
erprobt werden können, um die in vielen Politik-
feldern spürbaren Beharrungskräfte zu umgehen, 
ohne völker‑, unions- oder verfassungsrechtliche 
Grenzen zu verletzen. Im Fokus stehen dabei nicht 

klassische Exportenklaven, sondern Sonderzonen, 
die gezielt in Transformationsregionen – etwa in 
Kohlerevieren – eingesetzt werden, um neue Wert-
schöpfung und Beschäftigung anzustoßen.

Der Aufbau der Studie ist entsprechend angelegt: 
Abschnitt B definiert den Begriff und die Typologie 
von SWZ und ordnet das Instrument in die inter-
nationale Praxis ein. Abschnitt C erläutert Ziele und 
die Wirkungslogik von SWZ als wirtschaftspolitisches 
Instrument. Abschnitt D zeichnet den Sachstand 
in Deutschland nach – von zollrechtlichen Sonder-
stellungen über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und das gesamtdeutsche Fördersystem bis hin zu 
grenzüberschreitenden Kooperationsformen und 
aktuellen Debatten. Abschnitt E beleuchtet den recht-
lichen Rahmen einer SWZ auf völker‑, unions- und 
verfassungsrechtlicher Ebene. Abschnitt F schließlich 
zeigt anhand konkreter Bausteine – OSS, Reallabore, 
Beschleunigung des Wohnungsbaus und Absenkung 
der Gewerbesteuerhebesätze – auf, wie sich eine 
SWZ in Deutschland praktisch ausbuchstabieren 
ließe und welche Gestaltungsspielräume zur Über-
windung von Reformblockaden bestehen.
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Begriff und Typologie

Begriff 

Der Begriff der SWZ ist in Deutschland gesetzlich 
nicht definiert. Die weltweit rund 5.400 SWZ1 in über 
145 Ländern unterscheiden sich nicht nur hinsicht-
lich ihrer Begrifflichkeit2, sondern auch in ihrer Aus-
gestaltung teils stark, wodurch die Formulierung 
einer allgemeingültigen Definition schwerfällt.

Trotz der Vielzahl an Begriffen und Erscheinungs-
formen besteht breiter Konsens über das wirtschaft-
liche Konzept der SWZ.3 Im UNCTAD World Investment 
Report (2019) wird die allen SWZ gemeine Charakte-
ristik wie folgt beschrieben: SWZ „haben gemeinsam, 
dass sie innerhalb eines festgelegten Bereichs 
ein Regulierungssystem für Unternehmen und 
Investoren bieten, das sich von dem unterscheidet, 
was normalerweise in der breiteren nationalen oder 
subnationalen Wirtschaft, in der sie angesiedelt sind, 
gilt.“4 Es lassen sich drei Kriterien entnehmen, die 
im Großteil der bestehenden Definitionsversuche 
wiederkehren5: (1) ein geografisch abgegrenztes 
Gebiet; (2) ein Regulierungsrahmen mit besonderen 
Bedingungen für die wirtschaftliche Aktivität; (3) der 
Regulierungsrahmen unterscheidet sich von den im 
übrigen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen. 

Hinsichtlich der regulatorischen Entkoppelung der 
SWZ vom restlichen Wirtschaftsraum wird zum Teil 
als weiteres Kriterium verlangt, dass die legalen 
und administrativen Sonderstrukturen einer SWZ 
in einem eigenen Rechtsakt festgeschrieben und 
von eigens für die SWZ zuständigen Verwaltungs-
trägern überwacht werden.6 Ein solches nationales 
Zonengesetz, welches eine SWZ ausweist, müsse 
insbesondere den Umfang der Nichtanwendung 
des regulären Rechtsrahmens regeln; der regula-
torische Kerngedanke einer SWZ bestehe letztlich 
genau in dieser Nichtanwendung.7 Das überzeugt 
jedoch nicht. Nationale Zonengesetze (sowie davon 

abgeleitete exekutive Rechtssetzungsakte) sind ein 
sehr junges Phänomen. Viele Staaten erließen (wenn 
überhaupt) erst deutlich nach der „Inbetriebnahme“ 
der SWZ ein Zonengesetz.8

Ausschlaggebend ist mithin allein, dass in einer SWZ 
das Recht eines Staates in modifizierter Form zur 
Anwendung kommt.9 Schließlich kann eine SWZ auch 
durch untergesetzliche Maßnahmen, beispielsweise 
Verordnungen, geschaffen werden.

Typologie

Je nach gewähltem Klassifizierungskriterium las-
sen sich unterschiedliche Gruppen von SWZ bilden. 
Dabei kann beispielsweise nach Zielrichtung der 
Begünstigung zwischen Zollfreigebiet/Freihafen, 
Gebiet mit steuer- oder zollfreiem Verkauf, Export-
förderzone, Steuersonderzone, deregulierte Zone 
mit Aussetzung nationaler Bestimmungen, sektorale 
Sonderzone oder Zone freier Wirtschaftsaktivität 
differenziert werden.10 Darüber hinaus lassen sich 
SWZ nach den jeweils adressierten Wirtschafts-
bereichen unterscheiden, namentlich in Zonen mit 
Schwerpunkt auf dem Handel (etwa Freihäfen), der 
verarbeitenden Industrie (Sonderwirtschaftszonen, 
Exportproduktionszonen, Industriegebiete) oder auf 
bestimmten Dienstleistungen (etwa IT-Zonen, Finanz-
dienstleistungszonen oder kommerzielle Freihandels-
zonen).11 Zum Teil wird in der Literatur auch nach 
den folgenden Grundtypen einer SWZ unterschieden: 
Freihandelszonen, Exportproduktionszonen, 
umfassende Sonderwirtschaftszonen, Industrieparks 
oder -zonen, Bonded Areas, Sonderzonen, Eco-Indust-
rial Zones oder Parks und Charter City.12
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In der Realität kommt es jedoch häufig zu Über-
schneidungen und Mischformen, sodass der Ver-
such spezifischer Begriffszuordnungen und Kate-
gorisierungen von SWZ in dieser Ausarbeitung nicht 
weiter zielführend ist. 

Nachfolgend soll lediglich die Kategorisierung nach 
zwei verschiedenen Begünstigungsarten näher aus-
geführt werden. Diese trägt dazu bei, die scheinbar 
unüberschaubare Vielzahl an möglichen Maßnahmen 
innerhalb des SWZ-Konstrukts systematisch zu ord-
nen. Zum einen gibt es pekuniäre Vergünstigungen, 
welche Unternehmen durch verschiedene finan-
zielle Anreize zur Geschäftsaufnahme innerhalb 
der SWZ veranlassen sollen.13 Dazu gehören Maß-
nahmen wie die Befreiung von Zöllen und anderen 
Einfuhrbeschränkungen, Steuervergünstigungen, 
Investitionsbeihilfen, vergünstigte Immobilien 
und Kredite, sowie die verbilligte oder kostenlose 
Bereitstellung einer guten Infrastruktur. Die zweite 
Begünstigungsart setzt auf die Deregulierung der 
wirtschaftlichen Aktivität in Form von Verwaltungs-
vereinfachungsmaßnahmen.14 Den Unternehmen 
werden Ausnahmen vom nationalen Rechtsrahmen 
gewährt, wodurch sie größere unternehmerische 
Handlungsspielräume erhalten und bürokratische 
Hindernisse reduziert werden. Dazu gehören u. a. 
Erleichterungen bei Genehmigungsverfahren und 
Zulassungen sowie die Befreiung von fachgesetz-
lichen Anforderungen, beispielsweise im materiellen 
Bau- und Planungsrecht, im Vertragsrecht, im Wett-
bewerbsrecht und im Arbeits- und Sozialrecht.

Für die Beurteilung der rechtlichen Umsetzbarkeit 
einer SWZ ist jedoch nicht die abstrakte Einordnung, 
sondern allein die konkrete Ausgestaltung der jewei-
ligen Zone maßgeblich. Vor diesem Hintergrund wer-
den im Folgenden einzelne Maßnahmen beispielhaft 
herausgegriffen und in ihrer konkreten rechtlichen 
Ausprägung untersucht.
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Ziele und Wirkungslogik

Allgemeinhin kann die SWZ als ein wirtschafts-
politisches Instrument verstanden werden, welches 
„als regional begrenztes institutionelles Konstrukt 
zur Steigerung des Wirtschaftswachstums“ beitragen 
soll.15 Es gibt eine Reihe entwicklungsökonomischer 
Effekte, die sich Staaten von der Ausweisung einer 
SWZ versprechen. Drei Motive nehmen dabei eine 
herausragende Bedeutung ein:16

In erster Linie wird mit der Einrichtung einer SWZ die 
Steigerung von in- und ausländischen Investitionen 
bezweckt.17 Durch ausländische Direktinvestitionen 
sollen technische Expertise erlangt18, die hei-
mische Exportindustrie diversifiziert und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.19 

Ein zweites Motiv ist die räumliche Ballung von 
Unternehmen mit einem gemeinsamen Tätigkeits-
feld (auch Hubs oder Cluster genannt), die sowohl 
die Kooperation als auch den Wettbewerb zwischen 
Unternehmen begünstigt.20 Sie ermöglicht den Unter-
nehmen u. a. einen schnelleren Zugriff auf Personal, 
Wissen, Fertigungsteile und eigens für den Ballungs-
raum errichtete Infrastrukturen.21

Ein drittes Motiv besteht in der Bestrebung, SWZ 
als „Testlabore“ für wirtschaftspolitische Refor-
men zu nutzen.22 In Staaten, in denen umfassende 
landesweite Reformen politisch nicht gewollt oder 
nicht durchsetzbar sind, können SWZ als räumlich 
begrenztes Experimentierfeld für Veränderungen 
der Verwaltungsstrukturen oder für bestimmte 
wirtschaftspolitische Anreize dienen.23 Vor allem 
das letztgenannte Motiv liegt dieser Publikation 
zugrunde. 
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Sachstand

�Gegenwärtige Erscheinungsformen 
von SWZ in Deutschland 

Das wirtschaftspolitische Instrument der SWZ ist 
in Deutschland bisher nur in spezifischen Sonder-
konstellationen in Erscheinung getreten, und zwar 
in Form zollrechtlicher Sonderregelungen inner-
halb des Bundesgebietes. Darüber hinaus haben 
sich Instrumente wie Wirtschaftsförderprogramme 
oder europäische Verwaltungsverbünde etabliert, 
die darauf abzielen, die wirtschaftliche Attraktivi-
tät bestimmter Regionen durch regional begrenzte 
Sonderbedingungen zu steigern. 

1.	� Zollrechtliche Sonderstellungen 
innerhalb des Bundesgebietes

Gegenwärtig24 sind die Freihäfen Bremerhaven und 
Cuxhaven als sogenannte Freizonen ausgewiesen.25 
Freizonen sind vom übrigen Zollgebiet abgegrenzte 
Flächen, die jedoch zum Zollgebiet der Union 
gehören. Innerhalb von Freizonen werden Nicht-
Unionswaren hinsichtlich der Erhebung von Einfuhr-
abgaben, sonstigen Abgaben sowie der Anwendung 
handelspolitischer Maßnahmen als noch nicht im 
Zollgebiet der Union befindlich angesehen.26 Gemäß 
Art. 243 Unionszollkodex (UZK)27 können die Mitglied-
staaten der Union bestimmte Teile des Zollgebiets zu 
Freizonen bestimmen. Die Mitgliedstaaten müssen 
der Union ihre Freizonen notifizieren, erhalten dann 
jedoch regelmäßig eine Genehmigung. In Deutsch-
land werden Freizonen durch Bundesgesetz ein-
gerichtet.28 Per Rechtsverordnung kann der Verlauf 
einer Freizonengrenze geändert werden, ohne den 
wesentlichen Bestand der Freizone zu berühren. 

Gemäß Art. 210 b) UZK handelt es sich bei dem 
Verbringen von Waren in eine Freizone um ein 
besonderes Verfahren. Vorteile dabei sind, dass die 
Lagerdauer wie bei Zollagern grundsätzlich nicht 
begrenzt ist.29 Zudem sind generell alle industriel-
len und gewerblichen Tätigkeiten sowie alle Dienst-
leistungen zugelassen.30 Nicht-Unionswaren können 
darüber hinaus bereits in der Freizone in den freien 
Verkehr oder in ein anderes Zollverfahren überführt 
werden.31

In jüngsten Bestrebungen wird die Aufhebung der 
Freizone Cuxhaven gefordert. Zur Begründung wird 
angeführt, dass das wirtschaftliche Interesse an 
ihrem Fortbestand in keinem angemessenen Verhält-
nis zum administrativen und personellen Aufwand 
für die Wirtschaftsbeteiligten und die Zollverwaltung 
stehe – zumal sich im Rahmen von Änderungen im 
europäischen Zollrecht die Regelungen zu Formali-
täten in Freizonen denen in anderen Seehäfen, 
die keinen Freizonenstatus besitzen, angeglichen 
haben.32 Global werden vermehrt Forderungen 
nach einem höheren Maß an Kontrolle durch Zoll-
behörden in Freizonen laut, da diese neben lega-
len Geschäftstätigkeiten auch illegale Aktivitäten 
anziehen, die versuchen, von den dort geltenden 
regulatorischen Ausnahmeregelungen und mög-
licherweise von einer reduzierten Aufsicht zu 
profitieren.33
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2.	 Wirtschaftsförderprogramme

Im Mittelpunkt der regionalen Wirtschafts- und 
Strukturpolitik der Bundesregierung steht die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Auch wenn dieses Pro-
gramm einen gesamtdeutschen, regelgebundenen 
Ansatz darstellt, werden hierdurch ausgewählte Teile 
des Landes gezielt unterstützt, sodass sie dem Kon-
zept einer SWZ sehr nahekommt.

Gemäß Art. 91a Abs. 1 Nr. 1 GG wirkt der Bund im 
Gebiet der Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur bei der Erfüllung von Aufgaben der Län-
der mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit 
bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich 
ist (Gemeinschaftsaufgabe). Gemäß Art. 91a Abs. 2 
iVm. Art. 72 Abs. 2 GG werden die Gemeinschaftsauf-
gaben und Einzelheiten zur Koordinierung in einem 
Bundesgesetz näher bestimmt. In diesem Bundes-
gesetz ist festgelegt, dass der Bund und die Länder 
die Mittel zur Durchführung der Gemeinschafts-
aufgabe je zur Hälfte tragen34 und für die Erfüllung 
der Gemeinschaftsaufgabe einen gemeinsamen 
Koordinierungsrahmen (GRW-Koordinierungsrah-
men) aufstellen35. Gemäß § 4 II GRWG ist der GRW-
Koordinierungsrahmen nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Vorschriften für Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung der Europäischen Kommission (Kommis-
sion) auszugestalten und regelmäßig weiterzuent-
wickeln. Er wird sich daher sowohl dem Grunde als 
auch der Höhe nach an den Regionalbeihilfeleitlinien 
der Kommission (RAG)36 orientieren.

Anhand zuvor festgelegter Indikatoren werden alle 
Regionen Deutschlands hinsichtlich ihrer Struktur-
schwäche bzw. -stärke bewertet, um das GRW-För-
dergebiet abzugrenzen.37 Der Gesamtindikator setzt 
sich mit unterschiedlicher Gewichtung aus den 
folgenden Regionalindikatoren zusammen: Regio-
nale Produktivität (BIP je Erwerbstätigen 2018), 
durchschnittliche Unterbeschäftigtenquote 2017 
bis 2019, Entwicklung der Zahl der Erwerbsfähigen 
2017 bis 2040, Infrastrukturindikator.38 Gegenstand 
der Förderung können gewerbliche Investitionen in 
die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie 
nichtinvestive Aktivitäten und weitere Maßnahmen 
zur Steigerung der Standortattraktivität und der 
Wettbewerbsfähigkeit, einschließlich bestimmter 

Aspekte der regionalen Daseinsvorsorge, sein.39 Die 
Durchführung der GRW-Förderung fällt vollständig in 
die Kompetenz der Länder. Diese wählen Vorhaben 
aus, erteilen in eigener Zuständigkeit Bewilligungs-
bescheide und kontrollieren die Einhaltung der 
Förderbestimmungen.40

Für die industrielle Standortwahl ist die GRW-Förde-
rung hochrelevant.41 In den neuen Bundesländern 
zeigte sich, dass die GRW-Förderung signifikant zur 
Steigerung der industriellen Bruttowertschöpfung 
beigetragen hat.42

Die GRW-Förderung findet ihre Grenzen im Unions-
recht. Mit der Anpassung des GRW-Koordinierungs-
rahmens an die Beihilfehöchstsätze der RAG43 für 
die Förderperiode 2022–2027 wird der Rahmen 
des unionsrechtlich zulässigen Beihilfemaßes 
ausgeschöpft und jede darüberhinausgehende 
Erhöhung der Förderhöchstsätze wäre unionsrechts-
widrig. Eine weitere Erhöhung der GRW-Förderung 
müsste mithin mit der Kommission abgestimmt 
werden. 

Die (Wieder-)Einführung von (zeitlich begrenzten) 
Investitionszulagen, wie dies beispielsweise in Form 
von steuerlichen Investitionszulagen bis 2013 in den 
ostdeutschen Bundesländern für privatwirtschaft-
liche Investitionen der Fall war44, ist aufgrund der 
Kumulierung verschiedener Fördersysteme heute 
beihilferechtlich problematisch.45 Alternativ wäre 
auch an die Einführung von Sonderabschreibungen 
für unternehmerische Investitionen zu denken, wie 
dies durch das Fördergebietsgesetz für die neuen 
Bundesländer bis Ende 1998 ermöglicht wurde.46 
Auch Sonderabschreibungen müssen sich jedoch 
bei Überschreitung der De-minimis-Grenze von 
300.000 Euro (pro Unternehmen in einem Zeitraum 
von drei Jahren) am EU-Beihilferecht messen  
lassen.47 

Des Weiteren ist das Gesamtdeutsche Fördersystem 
für strukturschwache Regionen (GFS) zu erwähnen, 
welches 20 Förderprogramme des Bundes aus ver-
schiedenen Bundesressorts bündelt und koordiniert, 
die sich durch besondere Förderkonditionen ver-
stärkt auf die Bedarfe strukturschwacher Regionen 
im gesamten Bundesgebiet ausrichten.48 Die ori-
ginäre Zuständigkeit der Länder für die regionale 
Strukturpolitik bleibt dabei unberührt. Das GFS 
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folgt in dem Kriterium der räumlichen Abgrenzung 
strukturschwacher Regionen der GRW.49

Zudem ist das Strukturstärkungsgesetz Kohle-
regionen anzuführen, in welchem sich die Bundes-
regierung zu Finanzhilfen in den Fördergebieten Lau-
sitzer Revier, Rheinisches Revier und Mitteldeutsches 
Revier in Höhe von bis zu 14 Milliarden Euro für 
besonders bedeutsame Investitionen der Länder und 
ihrer Gemeinden bis längstens 2038 bereit erklärt.50 
Zudem sollen bis zu 26 Milliarden Euro für neue Pro-
gramme sowie für die Aufstockung bestehender Pro-
gramme bereitgestellt werden.51 Diese Festlegungen 
in bundesgesetzlicher Form stellen jedoch nur 
Förderziele dar – eine Garantie hierfür besteht nicht. 
Die Sicherung der vereinbarten Strukturhilfen könnte 
hingegen in einem Staatsvertrag zwischen dem Bund 
und den betroffenen Ländern geregelt werden.52

Neben dem Bund sollen europäische Kohlereviere, 
die vom Ausstieg aus der Kohleförderung betroffen 
sind, zusätzlich durch EU-Mittel im Rahmen des 
„Green Deals“ unterstützt werden. Im Rahmen des 
„Just Transition Fund“ sollen 7,5 Mrd. Euro in der 
Haushaltsperiode 2021–2027 nach einem kompli-
zierten Schlüssel auf betroffene Mitgliedsländer 
verteilt werden.53 Deutschland ist mit 877 Millionen 
Euro zweitgrößter Nutznießer dieses Fonds.54 Damit 
ergeben sich für den Bund weitere Möglichkeiten der 
Finanzierung von regionalen Maßnahmen. In die-
sem Zusammenhang sei auch auf den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung hingewiesen.55 

3.	� Grenzübergreifende Kooperation 
mit Nachbarstaaten im Rahmen des 
„Europäischen Verbund für territo-
riale Zusammenarbeit“ (EVTZ)

Im Jahr 2021 wurde der Europäische Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit mbH als gemeinsame 
Träger- und Verwaltungsstruktur für den trans-
nationalen UNESCO Global Geopark Muskauer 
Faltenbogen gegründet. Er besteht aus 14 branden-
burgischen, polnischen und sächsischen Gebiets-
körperschaften. Dies ist der erste EVTZ an der 
deutsch-polnischen Grenze und bezweckt die 
Koordinierung und Förderung der deutsch-polni-
schen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen seinen Mitgliedern zugunsten einer 

nachhaltigen Entwicklung des Gebietes Geopark 
Muskauer Faltenbogen.56

Es ist grundsätzlich denkbar, den Rahmen des EVTZ 
in noch weitergreifender Weise zu nutzen, um eine 
grenzüberschreitende SWZ unter Beteiligung zweier 
gebietsmäßig aneinandergrenzender Kommunen 
verschiedener EU-Mitgliedstaaten zu gründen.57 Die 
Grundlage für die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit öffentlicher Einrichtungen im Rahmen des 
EVTZ ist eine EU-Verordnung58, welche im Art. 175 
Abs. 3 AEUV ihre spezifische Ermächtigung findet. 
Der EVTZ ist ein grenzüberschreitend agierender 
Verbund mit eigener Rechtspersönlichkeit.59 Er wird 
von mehreren EU-Mitgliedstaaten, regionalen und/
oder lokalen Gebietskörperschaften sowie ggf. 
bestimmten öffentlichen Unternehmen getragen.60 
Die Aufgaben und Befugnisse des Verbundes werden 
in einer Übereinkunft geregelt.61 Beispiele funktionie-
render EVTZ sind u. a. die gemeinsame Verwaltung 
natürlicher Ressourcen, Infrastrukturverwaltung 
oder die Verwaltung von Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse.62 Die Ausübung hoheitlicher 
Befugnisse bleibt dem EVTZ weiterhin untersagt.63 
Insgesamt besteht große Zurückhaltung bei der Eta-
blierung dieses Instruments, was sich insbesondere 
auch auf das komplizierte Gründungsverfahren 
sowie unzureichende Kenntnisse bei nationalen 
Behörden und Dienststellen der Kommission zurück-
führen lässt.64 

Beihilferelevante Maßnahmen zugunsten von Unter-
nehmen einer grenzüberschreitenden SWZ in Form 
einer EVTZ sind an den Grenzen des EU-Beihilfe-
rechts zu messen.65 In dieser Konstellation ergeben 
sich jedoch bestimmte Besonderheiten, die weiter-
gehende Fragen aufwerfen. Die Anwendung des 
EU-Beihilferechts beschränkt sich im Einzelfall jeweils 
auf den beihilfegewährenden Mitgliedstaat, welcher 
Beihilfen in der Regel nur im Rahmen seiner Rechts-
ordnung und an in seinem Hoheitsgebiet ansässigen 
Unternehmen gewährt.66 Zudem determiniert der Ort 
der Ansässigkeit des begünstigten Unternehmens die 
Beihilfehöchstintensitäten. Dies führt insbesondere 
zu Komplikationen, wenn innerhalb der anvisierten 
grenzüberschreitenden SWZ zwei verschiedene 
Fördergebiete ausgewiesen sind.67
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Eine Zusammenarbeit in dieser Form ist nicht per 
se auszuschließen. Aufgrund des Mangels an prakti-
schen Beispielen ist es jedoch schwierig, die Erfolgs-
quote zu messen. Letztlich dürfte, neben den recht-
lichen Aspekten, der politische Wille der Beteiligten 
zu einer institutionalisierten Zusammenarbeit 
entscheidend sein.68 Die auf grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zielenden EU-Instrumente wie das 
EU-Förderprogramm INTERREG69 deuten auf den Wil-
len, Kooperationsvorhaben der EU-Mitgliedstaaten 
erleichtern zu wollen. 

�Gegenwärtige Diskussion zur 
Ausweisung von SWZ in Deutschland

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 21. Juni 
2022 hat die Bundesregierung mitgeteilt, sich derzeit 
nicht mit der Einrichtung einer SWZ in Deutschland 
zu beschäftigen, da sie vielmehr auf einen gesamt-
deutschen, regelgebundenen Ansatz setze, um 
etwaigen Problemen strukturschwacher Regionen in 
Deutschland entgegenzuwirken.70 

Die Diskussion um die Ausweisung von SWZ in 
Deutschland reißt jedoch nicht ab. So wird aktuell 
verstärkt über sogenannte „digitale Freiheitszonen“ 
diskutiert. Im März 2019 haben Abgeordnete der 
FDP die Landesregierung Baden-Württemberg um 
eine Stellungnahme zu den Chancen einer „digitalen 
Sonderwirtschaftszone“ für den lokalen Wirtschafts-
standort im Vergleich zur Sonderwirtschaftszone 
Shenzhen in China gebeten.71 In der Stellungnahme 
der Landesregierung wird darauf hingewiesen, dass 
etwaige Ausnahmetatbestände mit dem EU-Bei-
hilferecht und mit den geltenden Bestimmungen 
der Datenschutz-Grundverordnung72 in Einklang 
gebracht werden müssten und im Bereich der Distri-
buted Ledger Technology (Blockchain-Einsatz) inter-
nationale Lösungen angestrebt werden sollten.73 

Gezielt wurde nach Möglichkeiten der Start-up-För-
derung für Gründer der digitalen Wirtschaft durch 
mögliche regulatorische Experimentierklauseln und 
Experimentierräume oder durch die Einrichtung 
sogenannter Innovationsparks für künstliche Intelli-
genz gefragt. Daraufhin wurde lediglich auf bereits 
durchgeführte gezielte Förderkampagnen für digitale 
Start-ups (wie beispielsweise die Landeskampagne 
„Start-up BW“) verwiesen und dass weitergehende 

Untersuchungen eingeleitet werden.74 Ein FDP-Antrag 
im Deutschen Bundestag zum gleichen Thema mit 
dem Titel „Digitale Freiheitszonen für Deutschland 
als Innovation Nation“75 wurde am 11. Juni 2021 letzt-
lich abgelehnt.76 

Zwar findet sich im aktuellen Zielbild des Bundes-
ministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung 
ein Hinweis auf eine „Sonderpolitikzone“, in der 
schneller entschieden, das Umfeld beschleunigt 
und mehr experimentiert werden soll, um Neues 
zu ermöglichen.77 Allerdings ist die rhetorische 
Anlehnung an das Bild einer SWZ eher irreführend. 
Es geht lediglich um einen (angestrebten) Politikstil. 

Die Debatte um Strategien zur Bewältigung des 
Strukturwandels in den Braunkohleregionen Lau-
sitz, Mitteldeutsches Revier, Rheinisches Revier und 
Helmstedter Revier wird häufig mit der Errichtung 
einer SWZ verknüpft.78 Eine SWZ könnte die recht-
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
schaffen, um den bis 2038 vorgesehenen Ausstieg 
aus der Kohleförderung und -verstromung79 in den 
Braunkohlerevieren strukturell zu begleiten und aktiv 
zu gestalten. Die betroffenen Regionen, die jeweils 
mehrere Landkreise und kreisfreie Städte mit Tage-
bauaktivitäten und Kohlekraftwerken umfassen, ste-
hen vor der Aufgabe, den Wegfall der kohlebasierten 
Wertschöpfung zu kompensieren und gleichzeitig 
neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen zu 
etablieren.80

Erwähnenswert ist auch die Diskussion um die Aus-
weisung einer SWZ für die neuen Bundesländer. 
Eine „SWZ Ostdeutschland“ wurde bereits Anfang 
der 1990er Jahre debattiert, aber letztlich nicht 
realisiert.81
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�Rechtlicher Rahmen der Ausweisung 
einer SWZ

Der maßgebliche Prüfungsmaßstab für die Recht-
mäßigkeit der Ausweisung einer SWZ bestimmt sich 
nach deren konkreten Ausgestaltung. Aufgrund der 
Vielzahl der Designmöglichkeiten kann die Errichtung 
einer SWZ verschiedenste Rechtsgebiete berühren, 
die jeweils bei der Prüfung zu berücksichtigen sind.82

Aus Praktikabilitätsgründen konzentriert sich der 
nachfolgende Abschnitt auf Steuervergünstigungen 
und Verwaltungsvereinfachungen bei der Aus-
weisung einer SWZ. Damit bilden vor allem steuer-, 
gleichheits-, und beihilferechtliche Regeln auf völker-, 
europa-83 und verfassungsrechtlicher Ebene den 
rechtlichen Rahmen der Ausweisung einer SWZ.

Völkerrecht

Die Entscheidung über die Errichtung, die Aus-
gestaltung und den Betrieb von SWZ, insbesondere 
die Gewährung von Subventionen, unterliegen wirt-
schaftsvölkerrechtlichen Schranken, da Subventionen 
typischerweise eine Steuerungswirkung auf inter-
nationale Handels- und Investitionsströme entfalten 
(sollen).84

Gemäß Art. 3.1 (a) des WTO-Übereinkommens 
über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
(SCM-Abkommen) sind all diejenigen Subventions-
formen verboten, welche an die Exportleistung des 
Subventionsempfängers anknüpfen. Werden Ver-
günstigungen oder sonstige Anreize in einer SWZ 
an Exportpflichten geknüpft, kann dies eine nach 
dem WTO-Recht verbotene Exportsubvention dar-
stellen, insbesondere wenn steuerliche Vorteile vom 
Export der gesamten oder überwiegenden Produk-
tion abhängen.85 Viele SWZ verstoßen zumindest 
teilweise gegen die Subventionsregeln der WTO. 
Gleichwohl werden sie in der Praxis oft toleriert, 

weil insbesondere Exportproduktionszonen Handel 
und Beschäftigung vor allem in Entwicklungsländern 
fördern.86 

Wenn bestimmte Exportleistungsverpflichtungen 
und lokale Inhaltsvorgaben an die Förderungen 
geknüpft sind, ist zudem an Art. 2 iVm. Anhang 1 
des WTO-Übereinkommens über handelsbezogene 
Investitionsmaßnahmen (TRIMS-Abkommen) zu 
denken.

Um Handelsstreitigkeiten zu vermeiden, sollte die 
Ausweisung einer SWZ so gestaltet sein, dass sie die 
genannten WTO-Vorgaben berücksichtigt. 

�Europarecht, insbesondere 
Beihilferecht

Die Ausweisung und Ausgestaltung von SWZ 
liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit und dem 
politischen Ermessen der Mitgliedstaaten.87 Die 
SWZ-typischen Steuervergünstigungen oder Ver-
waltungsvereinfachungen sind insbesondere am 
unionsrechtlichen Beihilfeverbot zu messen. Der Voll-
zug des EU-Beihilferechts obliegt vor allem der Kom-
mission.88 Es sind grundsätzlich zwei verschiedene 
Verfahrensansätze zu unterscheiden, welche sich ins-
besondere auch hinsichtlich des Spielraums bei der 
Ausgestaltung einer SWZ grundlegend unterscheiden 
und daher folgend separat behandelt werden.

1.	� Ex ante Beihilfeprüfung durch die 
Kommission 

Mitgliedstaatliche Vorhaben zur Errichtung einer 
SWZ werden grundsätzlich ex ante (präventiv) durch 
die Kommission auf ihre Kompatibilität mit dem 
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EU-Beihilferecht überprüft. Grundsätzlich sind wett-
bewerbsverzerrende Beihilfen im Binnenmarkt 
verboten.89

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Beihilfen vor ihrer 
Gewährung bei der Kommission anzumelden.90 Die 
Kommission prüft, ob es sich bei der angemeldeten 
Maßnahme tatsächlich um eine Beihilfe iSd. Unions-
rechts91 handelt und wenn ja, ob diese ausnahms-
weise gerechtfertigt werden kann.92 Erst im Anschluss 
an diese Prüfung darf der betreffende Mitgliedstaat 
die Beihilfe gewähren.93

Sowohl eine auf Steuervergünstigung94 als auch eine 
auf vereinfachten Planungs- und Genehmigungs-
verfahren95 beruhende SWZ dürfte die Beihilfe-Tat-
bestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllen. 
Unter Umständen können jedoch diese Formen der 
sogenannten Regionalbeihilfe gerechtfertigt, d. h. mit 
dem Binnenmarkt vereinbar, sein.

Angesichts des lokalen Charakters einer SWZ kom-
men die RAG zur Anwendung96, die die Recht-
fertigungstatbestände nach Art. 107 Abs. 3 a) und 
c) AEUV konkretisieren. Danach muss die Beihilfe-
maßnahme u. a. die wirtschaftliche Förderung von 
A- oder C-Fördergebieten bezwecken.97 Mitglied-
staaten können die entsprechenden A- und C-Förder-
gebiete anhand von Fördergebietskarten bestimmen 
(die zuvor der Kommission anzumelden und von ihr 
zu genehmigen sind)98. Zudem muss der Mitglied-
staat nachweisen, dass andere möglicherweise mit 
geringeren Wettbewerbsverfälschungen verbundene 
Beihilfeformen nicht geeignet sind (wie beispiels-
weise auf Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten 
basierende Beihilfeformen oder rückzahlbare 
Zuschüsse).99 

Mithin können Regionalbeihilfen in Form von Steuer-
ermäßigungen und vereinfachten Verwaltungs-
verfahren durchaus gewährt werden, wenn sie die 
festgesetzten A- und C-Fördergebiete betreffen und 
verhältnismäßig sind.100

2.	� Freistellungsmöglichkeit für 
Regionalbeihilfen nach der 
Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO)

Alternativ können Beihilfen auch ohne vorherige 
Notifizierung und Kommissionsüberprüfung gewährt 
werden, soweit die Voraussetzungen der ent-
sprechenden Freistellungsverordnungen101 erfüllt 
sind. Mit der Einhaltung der jeweiligen Vorgaben wer-
den Mitgliedstaaten mithin von ihrer Pflicht der Noti-
fizierung vor Gewährung befreit.102 Die Kommission 
kann die gleichwohl anzuzeigenden Beihilfen jedoch 
ex post kontrollieren.

Materiell sind die jeweiligen Anforderungen der ein-
schlägigen Freistellungsverordnungen für regionale 
Investitions- oder Betriebsbeihilfen einzuhalten. 
Diese knüpfen zwar inhaltlich an die Regionalbei-
hilfeleitlinien (RAG) an, weisen jedoch einen engeren 
Anwendungsbereich auf und enthalten deutlich kon-
kretere und verbindlichere Vorgaben zu Art, Intensi-
tät und Voraussetzungen zulässiger Beihilfen. Der 
beihilferechtliche Gestaltungsspielraum der Mitglied-
staaten ist bei diesem verfahrensrechtlichen Ansatz 
daher erheblich eingeschränkt. Ob eine SWZ in Form 
regional begrenzter Steuervergünstigungen oder 
administrativer Erleichterungen von der Pflicht zur 
Ex-ante-Notifizierung und -Kontrolle befreit werden 
kann, hängt folglich von ihrer konkreten rechtlichen 
und tatsächlichen Ausgestaltung im Einzelfall ab.103

In der Praxis handelt es sich im Wesentlichen um 
einen Verhandlungsprozess zwischen dem EU-Mit-
gliedstaat und der Kommission über die jeweili-
gen Bedingungen.104 Dies galt bereits für die ost-
europäischen Staaten beim Beitritt zur EU105 und 
würde wohl ebenso für eine deutsche SWZ, die spezi-
fische Vergünstigungen vorsieht, gelten.106

Insgesamt stellt das Unionsrecht kein unüber-
windbares Hindernis für die Ausweisung einer 
SWZ dar. Freilich kommt es auf die konkrete Aus-
gestaltung einer SWZ an. Insbesondere die oben 
angesprochenen regional begrenzten Steuerver-
günstigungen oder administrativen Erleichterungen 
müssen den dargestellten beihilferechtlichen 
Anforderungen genügen.
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Verfassungsrecht

Die Einrichtung einer SWZ, die regional begrenzte 
Steuervergünstigungen oder administrative 
Erleichterungen gewährt, muss sich selbstverständ-
lich auch an den Vorgaben des Grundgesetzes (GG) 
messen lassen. Aufgrund der regionalen Begrenzung 
der Ausnahmeregelungen einer SWZ und der damit 
verbundenen Ungleichbehandlung vergleichbarer 
Sachverhalte im übrigen Bundesgebiet wird die ver-
fassungsrechtliche Prüfung vor allem von der Frage 
der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 
Abs. 1 GG bestimmt.107 

Der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz erfordert im Steuerrecht, dass Steuerpflichtige 
rechtlich und tatsächlich entsprechend ihrer finanziel-
len Leistungsfähigkeit gleichmäßig belastet werden.108 
Steuervergünstigungen stehen einer gleichmäßigen 
Belastung des jeweiligen Steuergegenstands inner-
halb einer Steuerart entgegen und sind nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) nur dann gerechtfertigt, wenn der 
Gesetzgeber damit das wirtschaftliche oder sonstige 
Verhalten der Steuerpflichtigen aus Gründen des 
Gemeinwohls fördern oder lenken will.109 

Die Gewährung regional begrenzter Steuer-
ermäßigungen zur Förderung etwa der Unter-
nehmensansiedlung im Zuge des Strukturwandels 
(beispielsweise infolge des Kohleausstiegs) dient 
grundsätzlich gemeinwohlorientierten außer-
fiskalischen Förderungs- und Lenkungszielen. Die 
pauschale und unterschiedslose Gewährung von 
Steuervergünstigungen innerhalb eines regional 
begrenzten Gebietes dürfte hingegen schwerer mit 
Gemeinwohlgründen zu rechtfertigen sein, da sie 
die wirtschaftliche Bedürftigkeit außer Acht lässt – 
etwa, wenn die wirtschaftliche Lage der SWZ der-
zeit insgesamt nicht als deutlich schlechter als in 
anderen Landesteilen einzustufen ist. Die gezielte 
Gewährung von Steuervergünstigungen für konkrete 
Investitionen in wirtschaftlich schwachen Gebieten 
ließe sich demgegenüber durch das Verdienstprinzip 
rechtfertigen, das ein bestimmtes, dem Allgemein-
interesse dienendes Verhalten belohnt.110

Die Einrichtung einer SWZ, die regional begrenzt 
Verwaltungsvereinfachungen vorsieht, ist ebenfalls 
am allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG 
zu messen. Aufgrund ihrer räumlichen Begrenzung 

bewirken sie eine Ungleichbehandlung von Norm-
adressaten, die sich außerhalb der SWZ in vergleich-
barer Lage befinden. Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, 
wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches 
ungleich zu behandeln. Differenzierungen bedürfen 
daher eines sachlichen Rechtfertigungsgrundes, des-
sen Anforderungen sich nach dem Regelungsgegen-
stand und der Intensität der Ungleichbehandlung 
bestimmen.111 Bei komplexen Zusammenhängen 
unterliegt die Rechtfertigung einer Ungleichbe-
handlung weniger strengen Anforderungen, ins-
besondere wenn noch Erfahrungen gesammelt 
werden müssen.112 Bei wirtschaftslenkenden und 
wirtschaftsordnenden Maßnahmen hat das BVerfG 
den weiten Spielraum des Gesetzgebers besonders 
betont, solange die Differenzierung nicht willkür-
lich erfolgt. Dem Gesetzgeber wird eine große 
Gestaltungsfreiheit zugesprochen, wenn er ein 
bestimmtes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger 
aus wirtschafts- oder gesellschaftspolitischen Grün-
den fördern möchte.113 

Als sachlicher Grund für regionale Verwaltungs-
privilegien kommt insbesondere die Stärkung der 
regionalen Wirtschaftskraft oder die Bewältigung 
struktureller Transformationsprozesse in Betracht. 
In diesem Zusammenhang kann die wirtschaftliche 
Strukturschwäche eines Gebiets ein tragfähiges 
Differenzierungskriterium darstellen. Bestehen 
objektiv belegbare Standortnachteile – etwa infolge 
eines industriellen Strukturwandels oder eines über-
durchschnittlichen Arbeitsplatzabbaus, kann die 
erleichterte Ausgestaltung verwaltungsrechtlicher 
Verfahren geeignet und erforderlich sein, um gleich-
wertige Lebens- und Wettbewerbsbedingungen her-
zustellen. Demgegenüber begegnet eine pauschale 
und unterschiedslose Gewährung administrativer 
Erleichterungen für ein regional abgegrenztes 
Gebiet verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn ein 
besonderer Förderbedarf nicht hinreichend erkenn-
bar ist. Fehlt es an einer strukturellen Benachteiligung 
oder einem sonstigen spezifischen Sachgrund, droht 
die regionale Privilegierung in eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehandlung umzuschlagen.

Regionale Ausnahmeregelungen in Form einer SWZ 
sind daher aus verfassungsrechtlicher Sicht grund-
sätzlich denkbar.114 Eine abschließende Bewertung 
kann jedoch auch hier nur im konkreten Einzelfall 
erfolgen.
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�Konkrete Möglichkeiten der 
Ausgestaltung einer SWZ

Im Folgenden soll anhand konkreter Beispiele auf-
gezeigt werden, wie eine SWZ durch Anpassungen 
des bestehenden gesetzlichen Rahmens umgesetzt 
werden könnte.

�Etablierung eines „One-Stop-Shop“ 
(OSS) und Volldigitalisierung von 
Verwaltungsdienstleistungen 

Im deutschen Kontext können SWZ gezielt als 
begrenzte Erprobungsräume genutzt werden, um 
neue Formen der Verwaltungsorganisation einzu-
führen und praktisch zu testen. Um die Attraktivi-
tät ausgewählter Wirtschaftsstandorte zu erhöhen, 
könnten Länder und Kommunen innerhalb solcher 
räumlich abgegrenzten Zonen verstärkt auf das 
Instrument des OSS zurückgreifen. Gerade die Ein-
führung eines OSS bietet sich an, um innerhalb einer 
SWZ verwaltungsrechtliche Vereinfachungen kon-
zentriert zu erproben, ohne die bestehenden Ver-
waltungsstrukturen flächendeckend zu verändern. In 
diesem Sinne kann der OSS zunächst gebietsspezi-
fisch innerhalb einer SWZ eingeführt, evaluiert und 
gegebenenfalls später auf andere Regionen über-
tragen werden.

Über einen einzigen (Online-)Zugang könnten ver-
schiedene Verwaltungsleistungen zeit- und ortsun-
abhängig beantragt und angestoßen werden (Front 
Office), während die anschließende Bearbeitung 
dezentral in den Fachabteilungen der jeweiligen 
Behörden bearbeitet werden (Back Office). Damit 
wird die strukturelle Verbindung zwischen dem 
Ort des Leistungszugangs (Front Office) und dem 
Ort der Leistungserbringung in der Fachabteilung 
(Back Office) aufgehoben und ein bürgerfreundlicher 
Leistungszugang mit einer effizienten Verwaltungs-
struktur verbunden.115

Wie ein OSS in einer SWZ in der Praxis funktionie-
ren kann, zeigt das Beispiel Italien: Am 1. Januar 
2024 wurde in Italien die einheitliche Sonderwirt-
schaftszone Süditalien Zona Economica Speciale 
Unica Mezzogiorno (ZES Unica Mezzogiorno) gemäß 
Gesetz Nr. 162/2023 geschaffen, welche die Gebiete 
der Regionen Abruzzen, Basilikata, Kalabrien, 
Kampanien, Molise, Apulien, Sizilien und Sardinien 
umfasst. Die ZES Unica Mezzogiorno hat zum Ziel, 
die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum 
in den Regionen Süditaliens durch verwaltungsrecht-
liche Vereinfachungen, hier insbesondere der Autoriz-
zazione Unica (Einheitliche Genehmigung), zu fördern. 

Unternehmen können ein Ansiedlungsprojekt inner-
halb der einheitlichen digitalen Anlaufstelle der ZES 
Unica Mezzogiorno (OSS Süditalien) (Front Office) 
vollständig elektronisch einreichen und eine Einheit-
liche Genehmigung beantragen. Der OSS Süditalien 
übernimmt die Funktionen, die zuvor von den außer-
ordentlichen Kommissarinnen und Kommissaren 
der acht Sonderwirtschaftszonen wahrgenommen 
wurden.116 Die Einheitliche Genehmigung ersetzt 
alle bisherigen Genehmigungen, Konzessionen und 
Stellungnahmen. Dem Antrag auf eine Einheitliche 
Genehmigung sind alle Angaben und Unterlagen 
beizufügen, die nach den sektoralen Vorschriften 
erforderlich sind, um den zuständigen Behörden (im 
Back Office) die Prüfung zu ermöglichen. Der Stand 
eines Verfahrens kann online überwacht werden.117

Für Deutschland eröffnet die föderale Verwaltungs-
struktur die Möglichkeit, OSS gezielt als Bestand-
teil von SWZ auszugestalten. Die Länder regeln die 
Einrichtung der Behörden und das Verwaltungs-
verfahren selbst, wenn sie Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit ausführen.118 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetze könnten inner-
halb geografisch abgegrenzter Gebiete zentrale 
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Genehmigungsbehörden schaffen (etwa Landes-
OSS) oder bestehende Behörden bündeln, Sonder-
zuständigkeiten festlegen, Fristen verkürzen, 
Genehmigungsfiktionen zulassen und gegebenenfalls 
Sonderbefugnisse an eine Landesbeauftragte bzw. 
einen Landesbeauftragten oder sogenannte „Kom-
missarin“ bzw. „Kommissar“ delegieren. Kommunen 
müssten ihre internen Abläufe dementsprechend 
anpassen und mitwirken, wenn das Land ihnen ent-
sprechende Zuständigkeiten zuweist. 

Die zunehmende Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung kann das OSS-Konzept (Leistungsbündelung) 
innerhalb von SWZ um die zusätzliche Dimension 
des Digitalisierungsgrades ergänzen. Entwicklungen 
im Bereich der E-Government-Gesetzgebung haben 
zur Etablierung des Begriffs „One-Stop-Govern-
ment“ geführt, unter welchem die Einrichtung eines 
virtuellen Bürgerbüros gefasst wird, das – ähnlich 
wie ein physisches Bürgeramt – den Nutzerinnen 
und Nutzern ermöglicht, ihre Anliegen zu identi-
fizieren und verschiedene, miteinander verbundene 
Dienstleistungen zentral zu erhalten. Dabei sol-
len beide Perspektiven, Leistungsbündelung und 
Digitalisierungsgrad, maximiert werden. Gemäß §§ 1 
Abs. 1, 1a Abs. 1, Abs. 3 Onlinezugangsgesetz (OZG) 
sind Bund und Länder bereits dazu verpflichtet, ihre 
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Ver-
waltungsportale anzubieten und ihre Verwaltungs-
portale miteinander zu einem Portalverbund zu 
verknüpfen.119

Während das OZG den Bund und die Länder ver-
pflichtet, Verwaltungsleistungen generell auch 
elektronisch bereitzustellen und ihre Portale zu ver-
knüpfen, kann eine SWZ als Raum dienen, in dem 
diese digitalen Instrumente gebündelt, priorisiert 
und konsequent auf wirtschaftsrelevante Verfahren 
ausgerichtet umgesetzt werden. In diesem Sinne 
ließe sich innerhalb einer SWZ ein „One-Stop-Govern-
ment“ verwirklichen, das als virtuelles Verwaltungs-
portal sämtliche für Ansiedlungs-, Investitions- und 
Betriebsvorhaben relevanten Leistungen integriert. 
Die SWZ fungiert damit nicht nur als wirtschaftlicher 
Förderraum, sondern zugleich als Testfeld für eine 
besonders weitgehende digitale und organisatori-
sche Verdichtung staatlicher Verwaltungsleistungen, 
die über den allgemeinen OZG-Standard hinausgeht.

�Etablierung von Reallaboren 
(Regulatory Sandboxes)

SWZ bieten nicht nur Raum für finanzielle 
Begünstigungen, sondern können zugleich gezielt 
als Orte (de-)regulatorischer Erprobung aus-
gestaltet werden. Gerade aufgrund ihrer räumlichen 
Begrenzung und ihres Ausnahmecharakters eignen 
sich SWZ in besonderer Weise, um neue Formen 
wirtschaftlichen und administrativen Handelns 
unter erleichterten rechtlichen Bedingungen regio-
nal und gebündelt zu testen. Durch die Einräumung 
spezifischer Experimentierspielräume in Bundes- 
oder Landesgesetzen können innerhalb einer SWZ 
innovative Geschäftsmodelle, Verwaltungsverfahren 
oder Regulierungsansätze frühzeitig, kontrolliert 
und mit geringeren rechtlichen Hürden erprobt und 
weiterentwickelt werden. Auf diese Weise kann die 
Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes gesteigert 
werden, ohne den allgemeinen Rechtsrahmen 
flächendeckend zu verändern.

Vor diesem Hintergrund knüpft der nachfolgende 
Abschnitt an das Konzept der sogenannten Realla-
bore und Experimentierklauseln an, die ein zentrales 
Instrument zur rechtlichen Ausgestaltung solcher 
Erprobungsräume innerhalb von SWZ darstellen.

Ein Reallabor zeichnet sich dadurch aus, dass eine 
Innovation (Technologie, Produkt, Dienstleistung 
oder Ansatz) zeitlich befristet, unter möglichst rea-
len Bedingungen und häufig mit regulatorischer 
Beteiligung (beispielsweise Genehmigung auf Basis 
einer Experimentierklausel) erprobt wird und die 
Erkenntnisse zum regulatorischen Lernen bei-
tragen können.120 Reallabore bieten die Möglich-
keit, frühzeitig Informationen über Auswirkungen, 
Chancen und Risiken von Innovationen unter realen 
Bedingungen zu sammeln. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse können als Grundlage für eine spätere 
Weiterentwicklung des bestehenden Rechtsrahmens 
dienen, beispielsweise um die betreffende Innova-
tion generell zuzulassen. 

Für die Erprobung einer Innovation definieren 
Experimentierklauseln den rechtlichen Rahmen. Sie 
ermöglichen es den zuständigen Behörden, für die 
Erprobung kontrollierte Ausnahmen von Vorschriften 
und Verboten des Fachrechts zu gewähren.121 Im 
deutschen Recht sind Experimentierklauseln bereits 
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in unterschiedlichen Regelungsbereichen verankert. 
Beispielhaft soll § 2 Abs. 7 Personenbeförderungs-
gesetz zeigen, wie eine solche Experimentierklausel 
aussehen kann: „Zur praktischen Erprobung neuer Ver-
kehrsarten oder Verkehrsmittel kann die Genehmigungs-
behörde auf Antrag im Einzelfall Abweichungen von 
Vorschriften dieses Gesetzes oder von auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren genehmigen, soweit öffentliche 
Verkehrsinteressen nicht entgegenstehen.“122

Experimentierklauseln sind auf den jeweili-
gen Bereich der zu erprobenden Innovation 
zugeschnitten.123 Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie hat eine Arbeitshilfe für die Schaf-
fung von Experimentierklauseln erstellt.124 Aktuelle 
Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich dieses 
Instrument noch stärker durchsetzen wird. Auf 
europäischer Ebene betont der Rat die Potenziale für 
Innovation und zukunftsorientierte Gesetzgebung 
durch Reallabore und Experimentierklauseln.125 Der 
derzeitige deutsche Gesetzesentwurf zum Realla-
bore-Gesetz126 zielt darauf ab, einen umfassenden 
und innovationsfördernden Rahmen für Reallabore 
zu etablieren. 

Auch die Länder erweitern die Einsatzmöglichkeiten 
von Reallaboren. Neben der Verankerung von Experi-
mentierklauseln in Landesgesetzen wird auch deren 
Anwendung in der Praxis unterstützt. So fördert 
das Land Baden-Württemberg mit 495.000 Euro ein 
Reallabor zur Erforschung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen für KI und Robotik.127 Das „Reallabor 
für rechtskonforme KI und Robotik – KIRR REAL“ 
soll Unternehmen in Baden-Württemberg bei der 
Umsetzung der EU-Maschinenverordnung und des 
EU AI Act unterstützen und Impulse für die praxis-
taugliche Weiterentwicklung der KI-Regulierung 
liefern.128 Gleichzeitig hat ein Vertreter der baden-
württembergischen Landesregierung im Januar 2025 
darauf hingewiesen, dass man die Verabschiedung 
des Reallaborgesetzes des Bundes abwarten werde, 
bevor man weitere Experimentierklauseln einführe, 
um gesetzliche Doppelungen zu vermeiden.129

Die beschlossene Änderung des Baugesetzbuches – 
§ 246e Baugesetzbuch („BauGB“)130 – soll als Modell 
dienen, wie den Gemeinden durch Experimentier-
klauseln erweiterte Handlungsspielräume eröffnet 
werden können, um in einem räumlich abgegrenzten 

Gebiet vereinfachte wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen zu ermöglichen.

§ 246e I BauGB ermöglicht es, befristet bis zum 
31.12.2030 für Zwecke des Wohnungsbaus von den 
ansonsten geltenden bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften abzuweichen. Um die Planungshoheit der 
Gemeinden zu wahren, steht jede Abweichung vom 
Bauplanungsrecht jedoch unter dem ausdrücklichen 
Zustimmungsvorbehalt der Gemeinden.131

Diese befristete Sonderregelung gibt den Kommunen 
ein starkes Instrument an die Hand, um schneller 
Baurecht zu schaffen und damit den Wohnungsbau 
voranzutreiben. Zusätzlicher Wohnraum kann bereits 
nach einer dreimonatigen Prüfungsphase genehmigt 
werden, ohne dass ein Bebauungsplan geändert 
oder erst über einen Zeitraum von zwei oder mehr 
Jahren neu aufgestellt werden muss (das Bauen von 
Wohnraum ganz ohne Bebauungsplan ist mitein-
geschlossen; im Außenbereich findet der neue § 246e 
BauGB jedoch nur eingeschränkt Anwendung).

Letztlich reichen die neuen Spielräume im BauGB 
allein aber nicht aus, um tiefgreifende Ver-
änderungen zu bewirken. Die Kommunen müssen 
diese auch nutzen (wollen). Das Umsetzungslabor 
zum Bau-Turbo132 setzt genau an dieser Stelle an und 
versucht, die praktische Erprobung der neuen Experi-
mentierklausel im BauGB zu begleiten und Poli-
tik, Fachpraxis, Bauwirtschaft und Zivilgesellschaft 
zusammenzubringen. 

Experimentierklauseln sind im deutschen Recht 
jedoch bislang überwiegend als landes- oder 
bundesweit anwendbare Ausnahmeregelungen 
ausgestaltet, die punktuelle und bereichsspezi-
fische Abweichungen vom geltenden Rechtsrahmen 
ermöglichen. SWZ eröffnen demgegenüber die 
Möglichkeit, diese experimentellen Spielräume 
räumlich zu bündeln und systematisch zu ver-
tiefen. Durch die Konzentration von Experimentier-
klauseln innerhalb klar abgegrenzter Gebiete lassen 
sich weitergehende und aufeinander abgestimmte 
regulatorische Erprobungen realisieren, die über 
vereinzelte Ausnahmeentscheidungen hinaus-
gehen. SWZ fungieren damit als räumlich verdichtete 
Experimentierumgebungen, in denen mehrere 
Experimentierklauseln koordiniert angewendet und 
miteinander verzahnt werden können. Dies erlaubt 
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nicht nur ein intensiveres regulatorisches Lernen, 
sondern auch eine realitätsnähere Bewertung der 
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Rechts-
materien und administrativen Verfahren, ohne den 
allgemeinen Rechtsrahmen flächendeckend zu 
verändern.

�Beschleunigung von Genehmigungs­
verfahren für den Wohnungsbau 

Neben der Einführung der Experimentierklausel in 
§ 246e BauGB bestehen weitere Ansatzpunkte, um 
Kommunen – insbesondere in strukturschwachen 
Regionen – bei der zügigen Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums zu unterstützen und Unternehmen 
zugleich verlässliche Planungs- und Investitions-
bedingungen zu bieten. Der anhaltend hohe 
Wohnraumbedarf, insbesondere im Bereich des 
geförderten Wohnens, steht weiterhin einer deutlich 
hinter dem Bedarf zurückbleibenden Bautätigkeit 
gegenüber.133

Der „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und 
Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und 
Ländern“ vom 6. November 2023 (Beschleunigungs-
Pakt)134 zielt mit konkreten Arbeitsaufträgen u. a. dar-
auf ab, Planungs- und Genehmigungsverfahren für 
Bauvorhaben auf allen Verwaltungsebenen zu ver-
einfachen und zu beschleunigen. Unter gezielter Aus-
schöpfung EU-rechtlicher Spielräume sollen formelle 
und materielle Anforderungen an Planungs- und 
Genehmigungsverfahren auf ihre Effizienz hinterfragt 
werden.135 Bund und Länder haben bereits ein Drit-
tel der Aufträge vollständig umgesetzt136 – dennoch 
besteht weiterer Handlungsbedarf. 

Gerade SWZ bieten sich an, um Reformansätze nicht 
isoliert, sondern gebündelt und räumlich konzen-
triert umzusetzen. Anstatt landesweit einzelne 
Regelungen punktuell zu ändern, können Länder 
innerhalb einer SWZ gezielt mehrere Instrumente 
aus Bauordnungs – und Verwaltungsverfahrens-
recht kombinieren und zu einem integrierten, 
beschleunigten Genehmigungsregime zusammen-
führen. Auf diese Weise ließe sich innerhalb der 
SWZ ein faktisches „Super-Baugesetz“ schaffen, das 
weitergehende Erleichterungen erprobt, ohne den 
allgemeinen Rechtsrahmen des Landes insgesamt zu 
verändern.

Konkret können Länder hierfür insbesondere fol-
gende, in manchen Ländern bereits genutzte Reform-
elemente auswählen und innerhalb einer SWZ kumu-
lativ zur Anwendung bringen:

	› Anerkennung landesübergreifender Typen-
genehmigungen, sodass bauliche Anlagen, die 
in gleicher Ausführung an mehreren Standorten 
errichtet werden, hinsichtlich ihrer standardi-
sierten Elemente und Bauteile (serielles und 
modulares Bauen) nur einmal genehmigt werden 
müssen. Dadurch werden Baugenehmigungs-
verfahren deutlich beschleunigt, da die in der 
Typengenehmigung bereits geprüften Aspekte in 
nachfolgenden Bauanträgen nicht erneut durch 
die Bauaufsichtsbehörde geprüft werden müs-
sen. Gebäude, die im Werk vorgefertigt werden, 
profitieren von deutlich verkürzten Bauzeiten. 

Beispielsweise Brandenburg hat bereits 2020 
die Typengenehmigung in die Brandenburgische 
Bauordnung integriert.137

	› Einführung verbindlicher Genehmigungsfiktionen 
von drei Monaten im Wohnungsbau, so dass 
Bauanträge für bestimmte, klar definierte Vor-
haben im vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren als automatisch genehmigt gelten, sofern 
die Bauaufsichtsbehörde nicht innerhalb von 
drei Monaten widerspricht. Dieses Verfahren 
erhöht die Planungssicherheit, beschleunigt die 
Umsetzung von Bauprojekten und entlastet die 
Behörden. Brandenburg hatte bereits im Jahr 
2020 eine Genehmigungsfiktion von drei Mona-
ten im Wohnungsbau eingeführt.138

	› Ausweitung genehmigungsfreier Vorhaben, so 
dass Nutzungsänderungen von Dachgeschossen 
zu Wohnzwecken, einschließlich der Errichtung 
von Dachgauben, unter bestimmten Voraus-
setzungen genehmigungsfrei sind.139

	› Lockerung von Stellplatzanforderungen, sodass 
bei Umbauten, Aufstockungen und Ergänzungen 
im Wohnungsbestand die Kfz-Stellplatzpflicht 
entfällt.140 

	› Erweiterung der Befugnisse für einfache 
Genehmigungsplanungen, sodass bestimmte 
qualifizierte Berufsgruppen, anstelle von 
Architektinnen und Architekten bzw. 
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Bauingenieurinnen und Bauingenieuren, befugt 
sind, eine einfache Genehmigungsplanung als 
verantwortliche Planverfasser vorzunehmen. 
Bauanträge für kleinere Gebäude sollten bei-
spielsweise von Berufsgruppen wie Hand-
werksmeisterinnen und Handwerksmeister 
der Fachrichtungen Maurer-, Betonbauer- 
und Zimmererhandwerk sowie von staatlich 
geprüften Technikerinnen und Technikern der 
Fachrichtung Bautechnik mit Schwerpunkt Hoch-
bau eingereicht werden können.141

	› Erleichterung innovativer und kostenoptimierter 
Bauweisen, sodass nach dem Grundgedanken 
des Gebäudetyps E („E“ im Sinne von einfach)142 
der Umbau, die Umnutzung oder die Nutzung 
von alternativen und innovativen Baustoffen 
sowie neuer Technologien erleichtert werden. 
Beispielsweise. nach § 67 LBO Schleswig-Holstein 
soll die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von 
Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund 
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften ins-
besondere dann zulassen, wenn es um Vorhaben 
zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen geht.

Selbst wenn Länder nicht bereit sind, derartige Maß-
nahmen landesweit umzusetzen, ermöglichen SWZ 
einen rechtspolitisch tragfähigen Mittelweg. Durch 
maßgeschneiderte, räumlich begrenzte Sonder-
regelungen können weitergehende Reformen dort 
erprobt werden, wo der Handlungsdruck besonders 
hoch ist. Zugleich lassen sich die wirtschaftlichen, 
sozialen und administrativen Effekte systematisch 
evaluieren. Bewähren sich die gebündelten Maß-
nahmen, können sie schrittweise in den allgemeinen 
Rechtsrahmen überführt werden; andernfalls bleibt 
ihre Wirkung auf die SWZ begrenzt.

�Absenkung der Gewerbesteuerhebe­
sätze in den Gemeinden einer SWZ

Steuererleichterungen stellen eine klassische Maß-
nahme innerhalb von SWZ dar. Die Absenkung 
der Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden 
einer SWZ kann zu einer Entlastung der Unter-
nehmen führen und mithin Investitionsanreize für 
bestehende Unternehmen und Neuansiedlungen 
setzen. Folglich handelt es sich um die Möglich-
keit der Kommunen, ihren Entscheidungsspiel-
raum zu nutzen und die Gewerbesteuerbelastung 

innerhalb des Gemeindegebietes durch einen 
Satzungsakt (Beschluss des Gemeinderates) auf 
ein Minimum zu reduzieren. Die Gewerbesteuer ist 
die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kom-
munen zur Bestreitung öffentlicher Ausgaben.143 
Aus Unternehmenssicht macht die Gewerbesteuer 
rund die Hälfte der gesamten Ertragssteuerlast 
einer Kapitalgesellschaft aus und ist mithin von 
großer Relevanz für die Gesamtsteuerbelastung des 
Unternehmens.144

Gemäß Art. 106 Abs. 4 S. 2 GG ist den Gemeinden 
das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grund-
steuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze 
festzusetzen. Art. 28 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 GG gewährt den 
Gemeinden eine wirtschaftskraftbezogene Steuer-
quelle mit Hebesatzrecht. Damit ist die unterschied-
lich hohe Gewerbesteuerbelastung in den einzelnen 
Gemeinden verfassungsrechtlich akzeptiert und im 
Rahmen landesgesetzlicher Vorgaben zum kommu-
nalen Finanzausgleich zulässig. Der Gleichheitssatz 
nach Art. 3 Abs. 1 GG spielt aus diesem Grund über 
die Gemeindegrenze hinaus keine Rolle. In der Regel 
besteht zudem keine Genehmigungspflicht seitens 
der EU.145

Nach § 16 Abs. 1 GewStG wird die Gewerbesteuer 
aufgrund des Steuermessbetrags146 mit einem Pro-
zentsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der 
von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen 
ist.147 Der Hebesatz muss für alle in der Gemeinde 
ansässigen Unternehmen gleich sein und mindes-
tens 200 Prozent betragen.148 Die Absenkung des 
Hebesatzes unter den Mindesthebesatz von 200 Pro-
zent bedarf einer Änderung des Gesetzes, wofür 
die Zustimmung der Länder erforderlich ist.149 Eine 
solche Aufhebung der gesetzlichen Regelung würde 
aber letztlich wieder allen Gemeinden gleichermaßen 
zugutekommen, sodass sie insofern nicht zu einem 
wirtschaftlichen Vorteil in einer abgegrenzten Region 
im Sinne einer SWZ führt.

Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Gewerbe-
steuerhebesatz aller Gemeinden in Deutschland bei 
409 Prozent und damit 2 Prozentpunkte über dem 
Vorjahreswert.150 Die Herabsetzung des Gewerbe-
steuerhebesatzes auf 200 Prozent stellt somit – 
unabhängig davon, dass es sich hierbei nicht um eine 
SWZ-bezogene Maßnahme im engeren Sinne han-
delt – ein einflussreiches fiskalisches Instrument dar, 
dessen sich die Kommunen bedienen können.
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Fazit

SWZ sind kein Allheilmittel zur Lösung struktureller 
Probleme, können im deutschen Kontext aber als 
räumlich und sachlich begrenzte Reformräume einen 
praktischen Mehrwert entfalten. Die vorliegende 
Publikation zeigt, dass die Ausweisung und Aus-
gestaltung von SWZ grundsätzlich möglich ist, ihre 
Zulässigkeit jedoch maßgeblich von der konkreten 
Ausprägung im Einzelfall abhängt und insbesondere 
am EU-Beihilferecht sowie an den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben (namentlich Art. 3 Abs. 1 GG) zu 
messen ist.

Gerade als „Reformlabore“ können SWZ dazu bei-
tragen, neue Verwaltungsformen (etwa OSS und voll-
digitalisierte Verfahren), regulatorische Erprobungen 
(Reallabore/Experimentierklauseln) sowie gebündelte 
Beschleunigungsinstrumente – etwa im Wohnungs-
bau – unter realen Bedingungen zu testen, ohne 
den allgemeinen Rechtsrahmen flächendeckend zu 
verändern. Entscheidend ist dabei eine zielgenaue, 
befristete und evaluierbare Ausgestaltung, damit die 
in der SWZ gewonnenen Erkenntnisse in den all-
gemeinen Rechtsrahmen überführt werden können. 
In diesem Sinne können SWZ eine von der Praxis 
getragene Reformdynamik anstoßen und so dazu 
beitragen, Standortattraktivität, Investitionen und 
Modernisierung staatlicher Strukturen gezielt zu 
fördern.
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Arbeitsrecht, Menschenrechte, Beihilferecht; im primären 
Unionsrecht: Grundfreiheiten (Warenverkehrsfreiheit 
Art. 34ff. AEUV, Arbeitnehmerfreizügigkeit Art. 45ff. AEUV, 
Niederlassungsfreiheit Art. 49ff. AEUV, Dienstleistungsfreiheit 
Art. 56ff. AEUV, Kapitalverkehrsfreiheit Art. 63 Abs. 1 AEUV), 
EU-Grundrechte (vgl. Art. 6 EUV); im sekundären Unionsrecht 
insb. in den folgenden Politikbereichen der EU: Zollunion (Titel 
II, Kap. 1 AEUV), Landwirtschaft und Fischerei (Titel III AEUV), 
Verkehr (Titel VI AEUV), Kartellrecht (Titel VII, Kap. 1 AEUV), 
Staatliche Beihilfen (Titel VII, Kap. 2 AEUV), Rechtsangleichung 
im Binnenmarkt (Art. 114 AEUV), Wirtschafts- und 
Währungspolitik (Titel VIII AEUV), Arbeit/ Sozialpolitik (Titel 
X AEUV), Umweltpolitik (Titel XX AEUV), Flexibilitätsklausel 
(Art. 352 AEUV); im Verfassungsrecht: u. a. steuerrechtliche 
Aspekte nach dem allgemeinen Gleichheitssatz.

83	 Im Zusammenhang europarechtlicher Vorgaben sei ergänzend 
angemerkt: Die praktische Wirksamkeit sekundärrechtlicher 
Vorgaben ist zu gewährleisten und die europäischen 
Grundfreiheiten verbieten jegliche Beschränkung des 
Wirtschaftsverkehrs (vgl. Jerger, Jürgen et al. (2013). 
Institutionelle Pilotregionen: Ein Katalysator für strukturelle 
Reformen? IOS Working Papers, 326, Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung, S. 37f.). Reformmaßnahmen innerhalb 
einer SWZ werden mithilfe von Gemeinwohlerwägungen 
(als ungeschriebener Rechtfertigungsgrund) einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten müssen (vgl. id. 
S. 54–61).

84	 Bönnemann, Maxim (2023). Rechtsenklaven. Indiens Recht der 
Sonderwirtschaftszonen. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 40; vgl. für 
eine überblicksartige Darstellung Chaisse, Julien, Ji, Xueliang 
(2020). The Pervasive Problem of Special Economic Zones for 
International Economic Law: Tax, Investment, and Trade Issues, 
World Trade Review,19(4), 1–22 (Englisch).

85	 So wurde in der WTO-Streitsache DS541 festgestellt, dass 
Indiens Förderprogramme für Exporte in SWZ gegen 
das SCM-Abkommen verstoßen, weil die Vorteile an eine 
Exportverpflichtung gebunden werden. Siehe World Trade 
Organization, Panel-Bericht v. 31.10.2019, WT/DS541/R, 
India – Export Related Measures, Rn. 8.1(c); siehe auch 
Bönnemann, Maxim (2023). Rechtsenklaven. Indiens Recht 
der Sonderwirtschaftszonen. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 41; 
Shadikhodjaev, Sherzod (2021). The WTO Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures and Unilateralism of 
Special Economic Zones, Journal of International Economic Law, 
24, 381–402 (Englisch); Waters, James J. (2013). Achieving World 
Trade Organization Compliance for Export Processing Zones 
while maintaining Competitiveness for Developing Countries, 
Duke Law Journal, 63, 481–523 (Englisch), 483.

86	 Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag (2018). 
Sachstand WD 2 – 3000 – 154/18, Sonderwirtschaftszonen in der 
Entwicklungspolitik, S. 7.

87	 Im primären Unionsrecht besteht keine speziell auf die 
Ausweisung von SWZ zugeschnittene Zuständigkeit der EU (vgl. 
Art. 3–6 AEUV). 

88	 Die wenigen und stark beschränkten Kompetenzen des Rates 
im EU-Beihilfenrecht finden sich in den Art. 107 Abs. 3 e), 
Art. 108 Abs. 2 Uabs. 3, Art. 109 AEUV.

89	 Vgl. Art. 107 Abs. 1 AEUV. Europäischer Gerichtshof 
(EuGH), Urteil v. 24.7.2003, C-280/00, Altmark Trans and 
Regierungspräsidium Magdeburg, Rn. 74.

90	 Notifizierungspflicht gemäß Art. 108 Abs. 3 S. 1 AEUV iVm. Art. 2 
Abs. 1 Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 
über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („Beihilfeverfahrensordnung“).

91	 Vgl. Art. 107 Abs. 1 AEUV.

92	 Vgl. Art. 4, 6, 7 Beihilfeverfahrensordnung. Zur 
Erhöhung der Rechtssicherheit und Transparenz ihres 
Entscheidungsprozesses hat die Kommission zahlreiche 
(zum Großteil nicht verbindliche) Rechtsakte erlassen, aus 
welchen ihre Ermessenspraxis und die beihilferechtliche 
Rechtsprechung der Unionsgerichte hervorgeht. Diese 
begründen zumindest eine Selbstbindung der Kommission 
(EuGH, Urteil v. 5.10.2000, C-288/96, Deutschland/Kommission, 
Rn. 62; EuGH, Urteil v. 7.03.2002, C-310/99, Italien/Kommission, 
Rn. 52). Siehe bspw. Europäische Kommission (2016). 
Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen 
Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C 262/01).

93	 Sog. Durchführungsverbot gemäß Art. 108 Abs. 3 S. 2 AEUV 
iVm. Art. 3 Beihilfeverfahrensordnung.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-digitale-freiheitszonen-843514
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-digitale-freiheitszonen-843514
https://bmds.bund.de/ministerium/zielbild
https://bmds.bund.de/ministerium/zielbild
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94	 Siehe auch Unterabteilung Europa, Fachbereich Europa, 
Deutscher Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 
147/18, Sonderwirtschaftszonen und EU-Beihilferecht, S. 7ff.; 
Unterabteilung Europa, Fachbereich Europa, Deutscher 
Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 168/18, 
Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von 
Sonderwirtschaftszonen, S. 7ff.; PCG – Project Consult GmbH 
(2018). Sonderwirtschaftszonen oder Sonderfördergebiete: 
Potential für die deutschen Braunkohlereviere? Stiftung 
Arbeit und Umwelt der IG BCE, S. 16f. Hinsichtlich der 
Erfüllung des Beihilfe-Tatbestands ist lediglich fraglich, ob 
die Steuervergünstigung „an bestimmte Unternehmen 
oder Produktionszweige“ fließt und damit einen selektiven 
Charakter aufweist. Bezüglich steuerlicher Maßnahmen im 
Besonderen und Maßnahmen zur Verringerung der normalen 
Belastung von Unternehmen im Allgemeinen hat der EuGH 
eine dreistufige Prüfung entwickelt, die das Bezugssystem 
bestimmt, Abweichungen davon bewertet und deren 
Rechtfertigung anhand der Natur oder des inneren Aufbaus 
des Bezugssystems prüft (siehe Europäische Kommission 
(2016). Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der 
staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(2016/C 262/01), Rn. 128). Bezüglich der Einrichtung einer 
SWZ, auf deren räumliches Gebiet die in Frage stehende 
Steuerermäßigung beschränkt ist, dürfte die steuerliche 
Selektivitätsprüfung durch die sog. regionale Selektivität 
überlagert werden (siehe Unterabteilung Europa, Fachbereich 
Europa, Deutscher Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 
3000 – 168/18, Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die 
Errichtung von Sonderwirtschaftszonen). Steuerermäßigungen, 
die sich aus der innerstaatlichen Verteilung der Steuerhoheit 
auf verschiedenen Ebenen wie Bund, Land und Kommunen 
ergeben, gelten als systemkonforme Folge innerstaatlich 
verteilter Steuerbefugnisse und sind nicht selektiv 
(so etwa im Fall des kommunalen Spielraums bei den 
Gewerbesteuerhebesätzen; siehe Europäische Kommission 
(2016). Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der 
staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C 
262/01), Rn. 144(2)). Selektivität ist hingegen zu bejahen, wenn 
für eine bestimmte Region zentral festgelegt wird, dass dort 
niedrigere Steuersätze gelten als im übrigen Staatsgebiet (siehe 
id. Rn. 144(1)).

95	 Im Fall einer auf vereinfachten Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beruhenden SWZ stellt sich vor allem 
die Frage nach dem Vorliegen einer (selektiven) Begünstigung 
(und wie sich diese berechnen ließe, wenn eine Rückforderung 
aus beihilferechtlichen Gründen erfolgen müsste). Zwar 
existiert bislang keine unionsgerichtliche Rechtsprechung zu 
Genehmigungsvereinfachungen als solche. Die Rechtsprechung 
erkennt jedoch an, dass auch nicht-steuerliche Vorteile, die 
sich aus staatlicher Planung, Infrastrukturbereitstellung oder 
regulatorischer Ausgestaltung ergeben, eine Beihilfe darstellen 
können (vgl. EuGH, C-288/11 P, Urteil v. 19.12.2012, Leipzig-
Halle GmbH/Kommission (bzgl. des öffentlich finanzierten 
Ausbau der Flughafeninfrastruktur Leipzig/Halle); EuGH, Urteil 
v. 12.12.2002, C-82/01 P, Aéroports de Paris/Kommission (bzgl. 
staatlich gewährter Vorteile im Zhg. mit der Nutzung und 
Bewirtschaftung von Flughafeninfrastruktur)). Ausschließen 
lässt sich die beihilferechtliche Relevanz im jeweiligen Einzelfall 
jedenfalls nicht (siehe auch Unterabteilung Europa, Fachbereich 
Europa, Deutscher Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 
3000 – 168/18, Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die 
Errichtung von Sonderwirtschaftszonen, S. 14).

96	 So auch im Fall einer polnischen SWZ: Europäische Kommission 
(2008). Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 
2008 über die von Polen geplante staatliche Beihilfe C 11/08 
(ex N 908/06) zugunsten der BVG Medien Beteiligungs 
GmbH (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 7813), 
Erwägungsgründe Nr. 1, 13, 79, 80.

97	 RAG, Rn. 150.

98	 BBSR Bonn (2022). GRW-Fördergebiete 2022–2027 und 
Fördergebiete des GRW-Sonderprogramms „Beschleunigung der 
Transformation in den ostdeutschen Raffineriestandorten und 
Häfen“; Europäische Kommission (2021). Pressemitteilung. 
Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt Fördergebietskarte 
2022–2027 für Deutschland.

99	 RAG, Rn. 85.

100	 An dieser Stelle soll auch auf die Sonderkonstellation 
des Gesetzes zur Förderung der Berliner Wirtschaft 
(Berlinförderungsgesetz 1990) hingewiesen werden, welches 
durch Art. 107 Abs. 2 c) AEUV gerechtfertigt sein sollte (vgl. 
Unterabteilung Europa, Fachbereich Europa, Deutscher 
Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 168/18, 
Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von 
Sonderwirtschaftszonen). 

101	 Insb. die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union („Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung“, AGVO), welche die 
Kommission auf Grundlage von Art. 108 Abs. 4 AEUV iVm. einer 
sie dazu ermächtigenden Verordnung des Rates erlassen hat 
(siehe Verordnung (EU) 2015/1588 des Rates vom 13 Juli 2015 
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte 
Gruppen horizontaler Beihilfen).

102	 Vgl. Art. 14 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1 AGVO.
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103	 Vgl. Unterabteilung Europa, Fachbereich Europa, Deutscher 
Bundestag (2018). Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 168/18, 
Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von 
Sonderwirtschaftszonen. Bspw. handelte es sich bei der 
Ausweisung einer SWZ in Süditalien um eine regionale 
Investitionsbeihilfe nach Art. 14 AGVO, sodass die Kommission 
bzgl. der italienischen Regelung keine Einzelprüfung 
vorgenommen hat.

104	 Vgl. Röhl, Klaus-Heiner et al. (2020). Sonderwirtschaftsregionen 
zur Flankierung des Strukturwandels in Kohlerevieren – Vorfahrt 
für Bildung und Investitionen. für die Fraktion der Freien 
Demokraten im Deutschen Bundestag. Institut der deutschen 
Wirtschaft, S. 10. 

105	 Bspw. der zwischen Polen und der EU ausgehandelte 
Übergangsprozess bei dem Beitritt Polens zur EU im Mai 2004.

106	 Vgl. Röhl, Klaus-Heiner et al. (2020). Sonderwirtschaftsregionen 
zur Flankierung des Strukturwandels in Kohlerevieren – Vorfahrt 
für Bildung und Investitionen. für die Fraktion der Freien 
Demokraten im Deutschen Bundestag. Institut der deutschen 
Wirtschaft, S. 10. 

107	 Die Förderung strukturschwacher Regionen in Deutschland 
gründet im Wesentlichen auf dem Auftrag des GG zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse (siehe Deutscher 
Bundestag (2022). Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Enrico Komning, Leif-Erik 
Holm, Dr. Malte Kaufmann, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD – Drucksache 20/2183 – Drucksache 20/2416, 
Sonderwirtschaftszonen als Modell für die Wiederbelebung 
strukturschwacher Regionen und ländlicher Räume).

108	 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss v. 22.06.1995 – 2 
BvL 37/91, BVerfGE 93, 121–165, Rn. 40.

109	 BVerfG, Beschluss v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 
1–70, Rn. 98; BVerfG, Beschluss v. 22.06.1995 – 2 BvL 37/91, 
BVerfGE 93, 121–165, Rn. 7.

110	 Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag (2018). 
Sachstand WD 4 – 3000 – 160/18, Steuerrechtliche Aspekte einer 
Sonderwirtschaftszone Lausitz, S. 5; Hey, Johanna (2013). In: J. 
Tippke & J. Lang (Hrsg.), Steuerrecht, 21. Auflage. Köln: Dr. Otto 
Schmidt, § 3 Rn. 135.

111	 Ständige Rspr., siehe unter anderem BVerfG, Beschluss 
v. 7.10.1980 – 1 BvL 50/79 u. a., BVerfGE 55, 72–93, Rn. 61; 
BVerfG, Beschluss v. 14.10.1997 – 1 BvL 5/89, BVerfGE 96, 
315–353, Rn. 34; BVerfG, Beschluss v. 28.4.1999 – 1 BvL 11/94 
u. a., BVerfGE 100, 59–90, Rn. 89.

112	 BVerfG, Beschluss v. 14.05.1985 – 1 BvR 449/82 u. a., BVerfGE 
70, 1–3, Rn. 106; BVerfG, Beschluss v. 8.04.1987 – 2 BvR 909/82 
u. a., BVerfGE 75, 108–154, Rn. 206; Jarass, Hans D. (2024). 
GG Art. 3 (Gleichheit). In: Hans D. Jarass & B. Pieroth (Hrsg.), 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 18. Auflage, 
München: C.H.Beck GmbH & Co. KG, Rn. 30.

113	 BVerfG, Urteil v. 20.04.2004 – 1 BvR 1748/99 u. a., BVerfGE 110, 
274–328, Rn. 58.

114	 Vgl. Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag (2018). 
Sachstand WD 4 – 3000 – 160/18, Steuerrechtliche Aspekte einer 
Sonderwirtschaftszone Lausitz. 

115	 Im Zusammenhang mit modernen Verwaltungsstrukturen 
bezeichnet der Begriff OSS Einrichtungen, in denen 
Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsleistungen verschiedener 
Stellen gebündelt in Anspruch nehmen können, ohne sich mit 
örtlichen oder sachlichen Zuständigkeiten befassen zu müssen. 
Ziel ist es, Leistungen, die bislang von unterschiedlichen 
Fachabteilungen erbracht werden, aus Sicht der Bürgerinnen 
und Bürger an einem Zugangspunkt zusammenzuführen. 
(Siehe Prüfer, Hendrik (2024). Strukturelle Innovation – One 
Stop Shop Verwaltungsportal“. Zugriff am 15.12.2025 unter 
https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/
Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf, S. 4; vgl. auch 
Misgeld, Manuel, Wojtczak, Markus (2019). Führung in der 
Netzwerkverwaltung. In: M. Seckelmann (Hrsg.), Digitalisierte 
Verwaltung – Vernetztes E-Government. 2. Auflage. Berlin: Erich 
Schmidt Verlag, 635–656, S. 638.) 
Nach klassischen organisationswissenschaftlichen 
Ansätzen kann eine arbeitsteilige Verwaltungsstruktur zu 
Effizienzgewinnen führen. (Siehe Taylor, Frederick (1909)). Die 
Betriebsleitung insbesondere der Werkstätten. Autorisierte 
deutsche Ausgabe der Schrift: „Shop Management, 1903“. 
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, S. 46ff.; Gulick, 
Luther (1976). Bemerkungen zur Organisationstheorien. In: 
H. Siedentopf (Hrsg.), Verwaltungswissenschaft, Darmstadt: 
Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 152–194, S.155.) Die 
Spezialisierung auf gleichartige Tätigkeiten erhöht regelmäßig 
Qualität und Produktivität, da sich die handelnden Einheiten 
auf klar abgegrenzte Aufgaben konzentrieren können. 
Gleichzeitig birgt eine starke Aufgabenteilung die Gefahr, 
dass die Bürgerorientierung leidet. Für die Bürgerinnen und 
Bürger wird es schwieriger, den Überblick über zuständige 
Stellen zu behalten, wenn für zusammenhängende 
Anliegen verschiedene Organisationseinheiten aufgesucht 
werden müssen. Aus diesem Grund sollten Aufgaben oder 
Dienstleistungen, die organisch miteinander verbunden sind, 
möglichst nicht getrennt bearbeitet werden. (Siehe Gulick, 
Luther (1976). Bemerkungen zur Organisationstheorien. In: 
H. Siedentopf (Hrsg.), Verwaltungswissenschaft, Darmstadt: 
Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 152–194, S.156.) 
Ein anschauliches Beispiel ist die Abmeldung eines alten 
Fahrzeugs, die idealerweise bei derselben Stelle erfolgt wie 
die Zulassung eines neuen Fahrzeugs. Demgegenüber gibt 
es Konstellationen, in denen aus fachlichen Gründen eine 
Aufteilung der Zuständigkeiten sinnvoll bleibt, obwohl die 
Vorgänge aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger thematisch 
zusammengehören. So wird etwa die Anordnung eines 
Halteverbots von der Verkehrsbehörde getroffen, während 
die Aufstellung der entsprechenden Beschilderung in den 
Zuständigkeitsbereich der Straßenbaubehörde fällt. (Siehe 
Prüfer, Hendrik (2024). Strukturelle Innovation – One Stop Shop 
Verwaltungsportal“. Zugriff am 15.12.2025 unter https://www.
optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_
Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf, S. 3.) 
Gerade in solchen Fällen kann die Nachvollziehbarkeit der 
Verwaltungszuständigkeiten für die Bürgerinnen und Bürger 
erheblich beeinträchtigt sein. OSS setzen genau hier an, indem 
sie diese Komplexität nach außen reduzieren und einen 
einheitlichen Zugang zu Verwaltungsleistungen schaffen.

https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf,
https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf,
https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf
https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf
https://www.optiso-consult.de/wp-content/uploads/2024/03/Pruefer_Hendrik_Strukturelle_Innovation.pdf
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116	 Die außerordentlichen Kommissarinnen und Kommissare 
waren befugt, alle erforderlichen Genehmigungsschritte in 
einem einzigen Vorgang zu bündeln. Im einheitlichen Verfahren 
entscheidet die zuständige Kommissarin bzw. der zuständige 
Kommissar nach einer Ad-hoc-Dienststellenkonferenz unter 
Beteiligung aller betroffenen Verwaltungen. Im Vergleich zu 
den bisherigen Verfahren wurde die Frist für die Entscheidung 
im einheitlichen Verfahren um die Hälfte verkürzt. Nach Ablauf 
der Frist gelten die erforderlichen Rechtsakte als erlassen 
(siehe Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag (2022). 
Sachstand WD 4 – 3000 – 030/22, Sonderwirtschaftszonen in 
Italien, S. 4f.).

117	 Italy Business Advisor (2024). The Special Economic Zone SEZ in 
Southern Italy. Zugriff am 15.12.2025 unter https://www.italy-
advisor.it/post/italy-special-economic-zone-sez (Englisch).

118	 Vgl. Art. 70 Abs. 1, 83, 84 Abs. 1 S. 1 GG.

119	 Es gibt sowohl auf Landesebene (bspw. Wirtschafts-Service-
Portal.NRW; BayernPortal, ServicePortal Berlin), als auch auf 
Kommunalebene (bspw. München – das offizielle Stadtportal; 
Bielefeld – Serviceportal; Dormagen – Kommunalportal) bereits 
positive Beispiele der digitalen Verwaltungsvereinfachung.

120	 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(2023). Reallabore – Testräume für Innovation und 
Regulierung. Zugriff am 15.12.2025 unter https://www.
bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/
reallabore-testraeume-fuer-innovation-und-regulierung.html.

121	 Id.

122	 Weitere Beispiel für Experimentierklauseln im Bundesrecht: 
§ 13 Gewerbeordnung; § 11 Abs. 3 Vertrauensdienstegesetz; 
§ 16 Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-
Verordnung; § 4 Düngemittelverordnung; § 23 Postgesetz; im 
Landesrecht: § 25a E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen; 
Art. 56 Bayrisches Digitalgesetz; § 25 E-Government-Gesetz 
Sachsen-Anhalt; § 25a Landesverwaltungsgesetz Schleswig-
Holstein.

123	 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(2024). Recht flexibel. Arbeitshilfe zur Formulierung von 
Experimentierklauseln, S. 6.

124	 Nach dieser Arbeitshilfe sind die folgenden fünf Schritte zu 
berücksichtigen: (1) Prüfung der Erforderlichkeit der Schaffung 
einer Experimentierklausel (Analyse Ausschlussgründe; 
aktueller und zukünftiger Erprobungsbedarf); (2) Prüfung 
und Bestimmung der notwendigen Zuständigkeiten 
für eine Experimentierklausel (Zuständigkeit für die 
Gesetzgebung und/oder die Verordnungsgebung); (3) 
Formulierung der Experimentierklausel unter Wahrung der 
Balance zwischen Innovationsoffenheit (bei hinreichender 
Bestimmtheit), Innovationsverantwortung (bei hinreichender 
Gewährleistung staatlicher Schutzpflichten) und 
Leistungsstärke (hinreichende Anwendungsfreundlichkeit 
für die rechtsanwendende Verwaltung und die Innovatoren, 
hinreichende Voraussehbarkeit in ihren Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen und hinreichende Flexibilität zur 
Zweckerfüllung); (4) Umsetzung in der Rechtsetzung und 
Anwendung der Experimentierklausel (im Rahmen der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung von Gesetzentwürfen prüft das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 
ob die vorgeschlagene Experimentierklausel vorgegebenen 
Standards entspricht (vgl. Bundesministerium der Justiz 
(2008). Bundesanzeiger. Bekanntmachung des Handbuchs der 
Rechtsförmlichkeit. Vom 22. September 2008); (5) Evaluation 
der Experimentierklausel und Wissenstransfer in den 
Rechtsetzungsprozess (aufgrund ihres experimentellen 
Charakters ist nach angemessener Zeit und angemessener 
Zahl von Erprobungen eine Evaluation erforderlich; 
entsprechende gewonnene Erkenntnisse können bei Bedarf 
zur Nachbesserung der Klausel oder ihrer regulatorischen 
Überführung vom Erprobungs- in den „Normalbetrieb“ 
führen). Nach „Baukasten-Prinzip“ lassen sich schließlich 
aus verschiedenen notwendigen und optionalen 
Elementen die ideale Experimentierklausel formulieren 
(Siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(2024). Recht flexibel. Arbeitshilfe zur Formulierung von 
Experimentierklauseln, S. 6f.). 
Bei der Prüfung von Ausschlussgründen für eine 
Experimentierklausel, vgl. Schritt (1) oben, kommt es 
zunächst darauf an, ob die Erprobung von Innovationen 
unter Realbedingungen grundsätzlich mit internationalen und 
europarechtlichen Vorgaben oder staatlichen Schutzpflichten 
oder sonstigen staatlichen Interessen vereinbar ist. Dies ist 
u. a. dann zu verneinen, wenn der betreffende Rechtsbereich 
in besonderem Maße auf Kohärenz angewiesen ist und 
Abweichungen zu systematischen Verwerfungen innerhalb 
der Rechtsordnung führen könnten. Dies ist bspw. im 
Sachen- und Grundbuchrecht der Fall, welches von strengen 
Prinzipien geprägt und auf Dauerhaftigkeit ausgelegt ist 
(Siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(2025). Prüfung der Erforderlichkeit einer Experimentierklausel. 
Prüfschema im Rahmen der Erstellung von Gesetzentwürfen, S. 5). 
Zudem darf eine Erprobung nicht mit Mehrbelastungen für 
die öffentlichen Haushalte (bspw. auch Sozialversicherungen) 
verbunden sein, für die es keine Finanzierungsgrundlage gibt 
(Siehe id. S. 6). Möglichen Ausschlussgründen kann jedoch 
in der Regel durch eine entsprechende Formulierung der 
Anforderungen an die Erprobung in der Erprobungsklausel 
entgegengewirkt werden.

125	 Rat der Europäischen Union (2020). 13026/20. 
Schlussfolgerungen des Rates zu Reallaboren und 
Experimentierklauseln als Instrumente für einen 
innovationsfreundlichen, zukunftssicheren und resilienten 
Rechtsrahmen zur Bewältigung disruptiver Herausforderungen 
im digitalen Zeitalter.
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